
Albert Krölls 
Aktuelle Probleme der 
Kriegsdienstverweigerung~:· 

Drei Jahre nlch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom I). 4. 78,' 
wdches Jcr vorübergehenden Aussetzung des Prüfungsverfahrens ein schnelles 
Ende bereitet und gleichzeitig die restriktiven Weichen für einen neuerlichen 
Reformanlauf gestellt hatte. zeigt die BesclndsaufnJ.hme der Situation der Kriegs­
dienstverweigerung in der Bundesrepublik im wesentlichen das alrvertraute Bild : 
- So geht die alltägliche Praxis der stndich veranstalteten Lonerie der GewLssens­

prüfung mit ihren hinlänglich bekannten Begleiterscheinungen ihren bewährten 

Gang. 
- Die beinahe ein Jahrzehnt andauernde ~Suche" der politischen Paneien nach 

einer Lösung für das Problem der von allen Seiten als »dringend notwendig« 
erachteten Refonn des Rechts der Kriegsdienstverweigerung und des Zivildien­
stes nimmt ihre demokratische Fortsetzung. 

- Die Kriegsdienstverweigerungsorganisation. DFGIVK wird vom Verfassungs­
schUlzbericht 1979 (S. 87) als .. kommunistisch beeinllußre Vereinigung .. einge­
stuft, ihre Mitglieder werden bei Bewerbungen für den öffentlichen Dienst im 
Bundesl:md Bayern von den EinsreJlungsbehörden wegen mangelnder VerfJ.S­
sungstreue abgelehnt' . 

- Die (kirchlichen) Freunde der Kriegsdienstverweigerer versuchen hingegen den 
zeitgemäß verschärften Umgangsformen der demokratischen Staatsgewalt mit 
den Verweigerern des gewaltsamen Dienstes der Verteidigung der N:l!ioll 
dadurch entgegenzutreten. daß sie sich J.ur die lde"lle rechtsstaadicher Herr­
schaftsausübung berufen. 

Neue Akzente setzen in diesem Bild (junge) Frauen. die vor dem Hintergrund des 
nicht mehr völlig unw"lhrscheinlichen ,. Verteidigungsfa.lles. gegenüber dem Staat 
UlHer Berufung auf Gewissensgründe auf die Anerkennung ihrer Verweigerung der 
ihnen gemäß Art. J 1:1 lV GG obliegenden Diensdeistungspflichc im zivilen S:mitäts­
und Heilwesen sowie in Milirärlnaret!en drängen. Gleichzeitig leisten sich nach den 
verhssungsrichlerlichen Kbrslellungen zum reinen Surogats-Charakter des ,ivilen 

• Aus Anl~ des Kongr.-s,es der Zemn.!"dlc für Rech, und Schutz der Kriegsdicnsrv<r .... cigtr<r 
.Mensc·henrcd" G • ..,i ... ",!r.ihei,. ID1 ,~. ) . '98, in Köln . Die T.gungsun,erl,gcn sind !:"ßCn DM 1.10 

,,, B,itfmHkcn b.1 d.r Z.null .. dlc Don.ndLSIr. ~. 1800 Br.men I 7.11 be~iehen. Sie enthll.cn uhl,c;,he 
Dokumen,e .ur jün~fen Enrwicklung d.r Kri"sdicnHvuweigerung .o..,i. d>.! Relc ... " de. ch.~,ligen 
",i"cns,h.iU;ehen ~{iurbcilCrS ID1 eun dcsverf:usun~gcrieh, H. Liskcn. Gdlhrdungen d.r GewlSs"n,· 
Ireihei, - Probl.me d.r Redmprcchung. 

I BVcrlG !"-JJW '978, Il~S mir Sond .... o'um Hi ..... h. 
, Völ. <.bzu Jcn .. empl.,.is<h,n Fall vo" Heinrich Höbetl.in. dc ... n. Ein,.,dlung in dcn ölfenllichen 

Dien" vom VG Ansb.ch (U"e;) v. 1'. (. 1978. 1wzull' .... cls •• bgcdr. '" Fncdenunaly>en 9. F .. nkfurt 
'979- S. ,~8) m.ßb.blich m;, der B"ründung .bgd~hnr.wurdc. d.ß ~~ .ur G~und. s<i"of, T:;,igkei.~ .1. 
LllIJ.,vom«cndcr du DFGIVK B.y.rn keine honreochende C ..... hr J.iu, biete. d,e ~esenubcr 
hnmmuni .. '"hcn Z;.!s.'zungc(\ gebo.en. Abgrenzung zU vollziehen. 

lJJ 
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Ersatzdienstes in zunehmendem M:tße Wehrpflichtige den luxus eines martyrerhaf­
ten Idealismm, wider die vom $raat gesetzte Realität des Ersatzdienstes das Recht 
auf einen "wirklichen Friedensdiens(~ einzufordem. Die verfassungsrichterliche 
Degradierung des Grundrechtes der Kriegsdienstverweigerung zum Ausnahme­
recht) und die Bestimmung des Zivildienstes als Militär-Ersatzdienst zeitigen 
darüber hinaus nachhaltige Auswirkungen auf den Ablauf des rrüfungsverfahrens 
und die Organisation des Zivilclienstes. 

r. Zur Entwicklung des Anerkennungwer{ahyens lind des Zivildienstes 

Die präjudizierende Kraft des Urteils des Bundesverfassungsgerichts entfaltete sich 
insbesondere auf der Ebene des Anerkennungsverfahrens. Ausdruck findet die seit 
dem Karlsruher Richterspruch zu beobachtende Verschärfung des Verfahrens in den 
deutlich gesunkenen Anerkennungsquoten der Prüfun~sausschüsse und -kammern. 
So wird von kompetenten Sachkennern geschätzt', daß nur noch ca. ein Drittel der 
Verhandlungen mit der Anerke.nnung des Antragstellers enden. 
Die (rüher zu beobachtende Neigung der Priifungsgremien, die vergleichsweise 

kriegsdienstverweigerer-freundliche höchstrichterliche Rechtsprechung des VII. 
Senates des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zu ignorieren, ist heutzutage 
einer verStärkten Berufung auf restriktive Judikate des BVerfG und BVerwG 

gewichen. In diesem Zusammenhang erfreut sich der im BVcrfG-Urteil v. 13· 4.78 
aufgestellte Leitsatz 7, mit dem die verfassungsrichterlichen An(orderungen an eine 
gesetzliche Neuregelung normiere werden solleen 

-Die Wehrgerechtigkeit {ordert von jeder gesecz!ichen Regelung nach ArT.. ! l 3 I[ GG i. V. m. 
Art. 1- nIl GG, daß nur solche Wehrpflichtige als Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden, 
bei denen mit hinreichender Sicherheit angenommen werd~n bnn, daß in ihrer PerSOn die 
Vorausserzungen des Art. 4 J11 , GG erfüHt sind. 

einer besonderen, freilich mißbräuchlichen Beliebtheit als jederzeit abrufbcreite 
Standardfloske! zur Ablehnung von Kriegsdienstverweigerern im geltenden Aner­
kenn ungsverfahren. 

Dankbare Berücksichtigung findet auch die jüngere Rechtsprechung des BVerwG 
zu den Beweislastanforderungen im Kriegsdienstverweigerer-Prozeß. wonach .all· 
gemeine Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und verbales Bekenntnis eines Wehrpflichti­
gen allein ... niche ausreichen, um die beh~uptete Gewissensentscheidung gegen 

. den Kriegsdienst mit der Waffe als erwiesen anzusehen«, es .vielmehr der konkreten 
Feststellung (bedürfe), ob die behauptete Gewissensentscheidung tatsächlich getrof­
fen worden ist."' (So wleeZ[ BVerwG NJW 1978, 1277). 
Insbesondere wird an Hand konkreter Anhaltspunkte der Nachweis verlangt, daß 
der Kriegsdienstverweigerer bei der Ausübung des Kriegsdienstes ~einen schweren 

seelischen Schaden. erleiden würde (BVerwG NJW 1973. 635). Die Umsetzung 
dieser Rechtsprechung in die alltägliche Encscheidungspraxis der Pcüfungsgremien 
und Verwaltungsgerichte dokumentiert der im folgenden abgedruckte Auszug aus 
einem Urteil des Verwaltungsgerichres Ansbach vom /6. 9. r980:" 

.Bei Würdigung aller Umstände kam das Gericht zu der Ob~rzeugung, d:tll d~s Vorbringen 
des Klägers zwar noch als widerspruchsfrei und der K1~ger unbedingt als 21lgemein gl,ubw\ir-

l VgL dnu moine Anm<Tkung tUm Kriegsdiennverw.ill"rungs-Uneif des aVerfG in I\J 1978. ~ll. 
~ VgL d~7.u den Berieh, de~ VOM;lZenden der ZerurllSlelle fur Rc-chl und SCOUlt der Kriegsdien,(Y01"Wc;· 

gere., P,.«or Finekh zur Mi,gliedcf"\·crfommlung .01 7.1S. l L '980. $. l . 
. p At.: AN 7H~ . 1VJ78 (XII!). 
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diger und dHli.:hc( Mcns.:h art:z.usehen iSI. der aufgrund seiner ledischen Silualion und 
~ulgrund 5~iner bi~herigen Lebcnserhhrung in besonderem Mlße lensibd und im übrigen 
wenig bebSlbu is'; Jer K.l~ger haI J:t.S Gericht ~ber nicht J~von überzeug~n können, d~ er dUS 

GewisJensgründm im genlnn,,,n Sinne bei einem W.l.ffenJienst in sch"'ere No! gerHen 
würde. 
Die Kammer isr :z.war davon überzeugr. daß der Kläg~r den.eil nichl in Jer Lage i>l. Diensr in 
der Bundeswehr zu ,un, Jaß er, eingezogen, :lJl der Bundeswehr zerbrechen würde. Dics 
~ufgrund der besonderen Sensibilität und psychischen S~hw~che des Klägers und dcr Talsache, 
dlfi sich d:u Kriegsdiensrverweigerungsverlahrcn des KI:ige, s über einen Zeilraum von mehr 
~s sechs Jlhren hingezogen hat. was bereits für einen seelisch scabilen Menschen eine 
erhebliche Belastung darstellen würde. um so mehr für den Kläger. der durch das Kriegsdiensl­
vc..,.,.cigcrun~sverflhrt'n in einem Maße geprägl worden iSl. d,s es dem Kliiger unmöglich 
mlCh,. von .leI' einm.1 ge,roffenen EIllSchcidung 3bzunJcken. Diese im seelischen Bereich des 
KI:':gers gc)Ch"hcn~ Fixi~n.ml> beruht nach Auffassung des Guichts l.ber auf der allgemeinen 
S~nsibilillt des Kbgers. 3uf seiner seelischen und körperlichen bbiliüc und auf dem Wunsch 
des KEigers, durch BehJrren Festigkeit zu finden. Da im Kriegsdiens<vcrweigerungsverfahren 
.ber allein Gewissensgründe. die einen Kliger wehrunc3uglich machen. Berücksichtigung 
finden können. iSI der Kliiger gehalIen, die ~deren Gründe im Rahmen der Oberprufung 
sciner Wehrd;t!nscfähigkeic (§ !9 Abs. ! WpilG i. d. F. d. Bek. v. 8. 1>. 197! - BGBI. J $. 1177 
-) geltend zu m.achen._ 

Den vorläufigen Höhepunkt der durch die höchstrichterliche Rechtsprechung 
begünstigten restriktiven Spruchpraxis in Kriegsdienstverweigerer-Prozessen bilder 
das Anfang März 1981 ergangene ~Führerscheinurteil" der 2. Kammer des Verwal­
tungsgerichts Bremen. ,b In diesem Uneil hatte das VG Bremen einen Kriegsdienst­

verweigerer. der erklärt haue. als Autofahrer beim Gedanken an einen tödlichen 
Unfall in Gewissensnot zu geraten, aber dennoch nicht auf seinen Führerschein 
verzicheen wol/te. mit du BegriJndung abgelehnr. er habe sich nicht mit der 
erforderlichen Intensität mit der Problematik der Kriegsdienstverweigerung ausein­
lnJergeset2t. Tn der politischen öffentlichkeit stieß dieses Urteil auf ungeteilte 
Kritik. Die a.llemhalben geäußerte Empörung dürfte freilich wohl nicht zuletzt dem 
Umstand geschuldet sein, daß der dem Kriegsdienstverweigerer um seiner Glaub­
würdigkeit in Sachen »Teilnahme am Töten im Krieg~ abgeforderte Verzicht auf die 

Teiln:ahme lm Straßenverkehr sich in offenem Widerspruch zu den Notwendigkei­
ten des :alternativen, zivilen Dienstes am Staate setzt, welcher von Zivildienstleisten­

den in nicht geringem Umfange die nur mit Führerschein auszuführende Tätigkeit 
als Krankenwagenfahrer u. ä. forden. 
Die schöpferische F:mtasie. die die Verwaltlmgsgcrichtsbarkeit bei der Kreation 
nc:uer Ablehnungsbegründungen auszeichnet, muß vielen Prüfungsausschüssen und· 
-kammern abgesprochen werden. Auf dieser Ebene begnügt man sich ofrmals damit, 
die Antragsteller mit schablonisierten Ablehnungsbescheiden abzuspeisen. Die 
Praxis einer dc:r:\rtigen. nicht unüblichen .Ein2elfallprüfung~ läßt sich am Beispiel 
des PriJfungslUsschusses lUvensburg belegen, der 1979 .. Antragsteller mit einer 
nahc:zu wongleichen ablehnenden BegriJndung beschieden h:m:e.' 
ZuJern vc:rsucht das Bundesveneidigungsministerium auf recht fragwürdige Weise 
über das ihm geseuJich zugesicherte Ausmaß hinaus Einfluß auf den Ablauf des 

Anerkennungsverfahrens zu nehmen. Ein bezeichnendes Li,hr auf die gesetZgebe­
risch garantierte »Weisungsunabhängigkeit~ der Mitglieder der Ausschüsse (§ 26 IV 
WPilG) wirft die Personalpolitik des VeneiJigungsministeriums bei der Besetzung 
Ju Vorsiezc:nJen-Sre!len in den Prüfungsausschüssen und -kammern.!' Neben 
pensionierten Richtern und Bc:amten greift das Ministerium im zunehmenden Maße 

lb Auuu~"'ei ••• bgedruck, im Spiegel Nr. ,,1r,8, v.,. }. '98, . 
I Vgl. Ji. (Jok"m<,",,;O!\ Jer Ztn\rlt"dte. Theorie cin<s Grundrecht< und I'rull ciner Wchrbehordc. 

Bremen '979. 
p V~I. du" Jen B<rich, d .. Spi<~cI Nr. ,,1098. v. 9. J . '981. 

157 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1981-3-255 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 08:36:17. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1981-3-255


auf junge Assessoren zurück, die mit befristeten Verträgen zumeist auf ein Jahr 
eingestellt werden. Dieses Verfahren bietet den unbestreitbaren Vorteil. jedeneit 
auf die Beschäftigung solcher Vorsitzender venichten zu können, die den Anforde­
rungen des ~wehrdienslbewußten Milieus- nicht genügen, sprich dem * Leistungs­
druck" einer ausreichend hohen AblehnungsquotC nicht standhalten. Folge dieser 
Einstellungspolitik sind rund zwei Dutzend Verfahren, in denen entlassene Aus­
schußvorsitzende erfolgreich ihre Weiterbeschäftigung einklagten. 
Den gesetzlich garantierten Ein fluß, den das V eneid igu ngsmi 1'1 iste rlum du reh die 
Bestimmung der Vorsitzenden auf das Prufungsverfahren nimmt, scheinen einzelne 
Wehrersatzbehörden gelegentlich auf recht eigenwillige Weise erweitert zu haben. 

So wurde bereits 1974 der Verdacht geäußert, daß die Kreiswehrersatzämter einen 
unzulässigen Einfluß auf die Berufung der Beisitzer nähmen, die vom zuständigen 
Kreiswehrersatzamt gemäß §§ 5 I, 19 I Musterungsverordnung (MVO) durch Los 
zu bestimmen sind. Dies hatte die Konferenz der kirchlichen Beauftragten für 
Kriegsdienstverweigerung zu der Forderung bewogen, die Liste, aus der die 
Reihenfolge der heranzuziehenden Beisitzer hervorgeht, öffentlicher Kontrolle 
zugänglich zu machen.' 1979 berichtete die Zentralstelle für Recht und Schutz der 
Kriegsdienstverweigerer VOn mehreren Fällen, in denen gewählte Beisitzer, deren 
Verhalten den Vorsitzenden mißfallen haue, nlche mehr zu Sitzungen geladen 
worden sein sollen. In einem weiteren Fall wurde gegen ein Kreiswehrersatzamt der 
Vorwurf erhoben, der zuständigen Stadtverwaltung wahrheitswidrig über einen 

mißliebigen Beisitzer mitgeteilt zu haben, dieser stehe für eine Wiederwahl nicht 
mehr zur Verfügung.7 Kritische Beisitzer scheinen sich bei den Kreiswehrersatzäm­
tern ohnehin nicht allzu großer Beliebtheit zu erfreuen. So wurde im Jahre '978 ein 
Beisitzer, der die Pr:lxis der Priifungsverfahren öffentlich als ~unmenschlich, 

entwürdigend und dubios« bezeichnet und einige Falle alls dieser Praxis erläute!1 
haue, vom Leiter des Kreiswehrersatzamtes gemäß §§ 4 VII S. l, 19 I MVO wegen 
.gröblicher Verletzung der Amtspflichten-, insbesondere wegen eines Verstoßes 
gegen das Gebot der Amtsverschwiegenheit von seinem Amt als Beisiczer entbun­
den. i 

Die drastisch gesenkten Anerkcnnungsquotcn scheinen freilich den Wehrersatzbe­
hörden immer noch zu hoch zu sein. So machen insbesondere nach dem Unei! des 
BVerfG die Leiter der Krieswehrersatzämter bzw. der Wehrbereichsverwaltungen 

im verstärktem Maße von ihrer durch §§ 33 Ir S. 3, 35 II WrflG eingeräumten 
Möglichkeit Gebrauch, gegen anerkennende Bescheide RechtsmitteJ einzulegen. So 
sollen nach einem Bericht der Zentralste11e für Recht und Schutz der Kriegsdienst­
verweigerer einzelne Kreiswehrersatzämter wie das in Bad Oldesloe wahllos bei 
jeder dritten oder vienen Anerkennung Widerspruch eingelegt haben, eine Verfah­
renspraxis, die inzwischen aufgrund einer Intervention des SPD-Bundestagsabge­

ordneten Gansel abgestellt wurde9. Weiter wird in diesem Zusammenhang von einer 

außergewöhnlichen Häufung von Klagen gegen anerkennende Bescheide der Prü· 
fungskammem im Bereich der Wehrbereichsverwalrung II berichtet'o. Als letzte 

Maßnahme in diesem Katalog der Einschränkungen nach dem Urteil des BVeriG, 
der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ist die Änderung der Einberu-

6 Evangdiseh. Arb~i"g.m<in.ch.1t 7.ur Be".uung d .. Kticgsdi.nSlv<f",.ig.r.r/K •• holiscn. Arb<i"ge­
mein«h.f, {ur Kri.g<ui.n<rv ...... igcrung und Zivildirns. (Hrsg.). Gegen dielnquisi,ion Je. G.",i«ens. 
Brem.n-Ob.ru"d '974. S. R. 

7 Ztn'r.<ls",lIe. Unr~gdm.ßigkoi,.n boi prurung,v<rhhr~n. Br~m.n '979. S. J. 
S N.ch .in.r Meldung d .. Kri.gsdien"v.r",.i~.rcr·Z.i"chrjfr -"'., uM betrifft-. ~[.i '978. 
9 Z,ntn.l"ell •• J~hresb.rich, J 9]9. $. }. 

'0 L,. Ang.ben des VOrSi,~.nd~n du Z,n,,,I ... II. im R,nmcn OeS öffentlichen He"inp d~, Bundemg,· 
,u$schusS<s für Arbei, und S07.ialordnung .m ,6. I. '9.0. S .. nogT.phiseh<s Protokoll S. 97 
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fungsrichdinicn für Kriegsdi<!nstverweig<!rer mit schwebendem Anerkennungsver­
fahren aufzuführen. So wurde die fruh<!re R<!gelung. wonach Kriegsdienstverweige­
rer. die ihren Antrag vor dem I. 8. 1977 vor Zustellung eines Einberufungsbeschei­
des oder einer Vorbenachrichtigung gestellt hatten. nicht eingezogen werden 
50!l(t!O. solange andere ebenso geeignete Wehrpflichtige verfügbar seien. im Februar 
1981 abgeänden : Zweitantragsteller und solche, die das 27. bzw. p. Lebensjahr 
vollendet haben. können sich auf diese Regelung nicht mehr berufen." 
Die Ver~chlechterungen der Anerkennungsbedingungen werden begleitet von einer 
allmählichen strukturellen Umwandlung des Zivildienstes in Richtung auf die vom 
BVerfG propagierte ,.I::istige Alternative ". Die verfassungsrichterlichen Anforde­
rungen ~n die Ausgestaltung eines Zivildienstes in seiner Eigenschaft als Gewissens­
prufungsersatz. die gar.1ntieren soll, "daß mit ,unechterl' Kriegsdiensrverweigerern 
typischerweise nicht mehr gerechnet zu werden br:wcht« (BVerfG NJW t978. r 278) 
werden sukzessive realisiert. ohne: daß gleichzeitig die Abschaffung der Gewissens­
prüfung in Sicht wäre. So ist die Zahl der Zivildienstplä!ze im Laufe der letZten 

Jahre auf 47000 im Jahre 1981 erhöht worden, so daß seit t979 jeder verfügbare 
Kriegsdienstverweigerer einberufen wird. wobei gleichzeitig ständig ein Drittel der 
Zivildienstplätze mangels einer 3usreiehenden Zahl von anerkannten Kriegsdienst­
verweigerern unbesetzt bleibt." Gleichzeitig wird durch den forcierten Ausbau von 
Dienstunterkünften und eine verstärkte heimatfeme Einberufung, den Abbau von 
ZivildienststeIlen im Verwal!ungsbereich. die Nichtanerkennung von Eins3tzstellen 
mit politischer Zielsetzung" und die Durchführung von Modellversuchen außerhalb 
des sozialen Bereiches beim Teehnischen Hilfswerk und im Umweltschutz (ür eine 
wachsende Unbequemlichkeit des Zivildienstes gesorgt.. 
Unbec:influßt von den z. T. massiven Restriktionen im Anerkennungn-erfa.hren und 
im Zi,·ildienSI zeigt sich die stetig zunehmende Zahl der Antragsteller. Nachdem 

1978 39698 Anträge gestellt worden waren, wuchs diese Zahl 1979 auf 45 5'5 an, 
um schließlich 1980 - sieht man von den besonderen Verhältnissen des Jahres '977 
mit der vorübergehenden Abschaffung der Gewissensprüfung ab - mit 54 )4 I eine 

neue Höchstmarke :zu erreichen . Sogar um Il S % auf 17°0 gegenüber dem 
Vergleichszeim.um des Vorjahres stieg im I. Halbjahr 1980 die Z~hl der Reservi­
stcnanIrJge . Im Zusammenhang mit der steigenden Zahl der Kriegsdienstverweige­
rl![ erregte die Meldung ein beträehtliches Aufsehen. wonach seit dem J . TO. 1979 
)8 OHiziere und OHiziersanwärter. darunter 31 Absolventen der Bundeswehrhoch­
schulen in H3mburg und in Münehen Verweigerungsamriige gestellt häteen. denen 
bislang in ) ( fäJlen stattgegeben worden sei." 

J. Die Problematik der Total- und Zivildienscverweigerung 

Das Urteil des BVerfG vom 1) . 4.1978, in welchem dem Zivildienst ausdruckJich 
die Perspektive einer eigenständigen Alternative gegenüber dem Wehrdienst abge-

'I LI. Mimilung d., Z.nlr:W •• l!e v, 6. t . '981. 
11 LI. Ans.ben d.,. Bundcsbtoulu"Sl<n f(j( den ZivJdienn. Iven (SI'D). Fr=kluner Rund"h.u v. '7. 1. 

198 1. 

• J Slelk~rtrct.nd für die,en Tr<:nJ SIeh, die im /-.tin '931 beklnnlgelVordene Weigerung des Bundcsbc­
lUftn~<cn für den Zivildien". J ie .!nlornu.ionu •• II. südliches Afnk •• , die 10ill971 zeitweilig bis zu S 
Z".J .. hen,d,i,ltnd. brsch:ih ig. h ... c. luch ~ukunhig >.ls ZiviIJien"eins1tzndle allzu.,.enn<n (I'rlnk· 
["ritt RunJ,,·h,u v . q . J. ~I). 

I.j Tl~C.,pic~cl v. )0. 8. 1980. 
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sprochen worden w::tr. ließ gleichzeitig die Z::thl der sogcnanmen Totalverwcigerer 
ansteigen. Bei den Totalverweigerern handelt es sich um Kriegsdienstver"·eigerer• 
die die Erfüllung aller sich aus der Wehrpflicht ergebenden Auflagen ablehnen. Die 
Verweigerung sowohl des Wehr- ~Is auch des Zivildienstes wird begleitet von der 
Nichtceilnahme an Erfassung und Musterung, dem Boykott des Anerkennungsver­
fahrens sowie der Nichtbefolgung der Vorschriften über die Wehr- bzw. Zivildien­
stüberwachung. Zwischen 1977 und 1981 gab es schätzungsweise 50 Fälle von 
selbslernanl1len Totalverweigerem. die der Einberufung zur Bundeswehr nicht 
Folge leisteten. bzw. dort Insubordin3tionsdelikte begangen. Weitere 15 bereits 
anerkanmc Kriegsdienstverweigerer. die ihren Zivildienst nicht antraten oder später 
»aufkündigten ... wurden vom Bundesamt für den Zivildienst registrien.'·· 
Von den Zeugen Jehovas, die von jeher aus religiösen Gründen Wehr- und 
Ersatzdienst ablehnen und die in der großen Mehrheit von der durch § [5 a 
Zivildienstgesetz (ZOG) eingeräumten Möglichkeit eines freiwilligen, zi/ljährigen 
Arbejtsverhiltnisses in Krankenanstalten oder ahnlichen Einrichtungen Gebrauch 
machen. unterscheiden sich die neuen Totalverweigerer insbesondere durch den 
politisch-weltanschaulichen Charakter ihrer Motive und Zielsetzungen. '. Eine zen­
trale Rolle in der von den Totalverwcigerem propagierten Stratcgie des ~1.ivilen 

Ungehorsams« spielt die Verweigerung des Ersatzdienstes. den sie als integralen 
Bestandteil eines umfassenden militärischen Verteidigungskonzcptcs ansehen. In 
diesem Zusammenhang verweisen die Totalverweigerer insbesondere auf die durch 
Art. t 2a I erlaubte Heranziehung von anerkannten Kriegsdienstverweigerern zU 
Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes, wozu auch der Einsatz im Bereich 
des Luftschutzes gehört. 1m Hinblick auf den .Verteidigungsfall« machen sie 
zusätzlich geltend. daß ihre unbefristete Einberufung zum Zivildienst gemäß § 79 
Nr. t ZOG sie dazu verurteile, indirekt die Führung von kriegerischen Auseinan­
dersetzungen zu unterstützen. indem sie beispielsweise andere Personen durch ihre 
Tätigkeit für direkte militärische Handlungen freisetzen. Diesen Konsequenzen des 
Zivildienstes halten die Totalverweigerer ihr Ideal eines "wirklichen Friedensdien­
stes- entgegen, dessen Möglichkeit durch die in den Art. 4 I, HI und t 2a II S. J GG 
verankerte Gewissensfreiheit (des Kriegsdienstverweigerers) garantien sei. 
Auch den Ablauf des im. Wehrpflichtgesetz (WPfIG) geregelten (!). im Geschäftsbe­
reich des Bundesverteidigungsministeriums durchgefühnen PfÜfungsverfahrens fÜr 
Kriegsdienstverweigerer sehen die Totalverweigcrer grundsätzlich durch militä­
risch-politische Ineeressen präjudiziert. Oftmals nach entsprechenden einschlägigen 
Erfahrungen mit dem umstrittenen Verfahren praktizieren sie dcssen Boykott unter 
Hinweis auf seinen inquisitorischen Charakter und seine Funktion, die Zahl der 
Kriegsdienstverweigerer entsp rechend m ili tär ischen (Bedarf s-) Vors te II u ngen zu 
steuem. 
Unweigerlich geraten die Totalverweigerer mit den in den Wehrgesetzen und im 
Zivildienstgesetz normierten gesetzlichen Anforderungen in Konflikt. deren Miß­
achcung eine Fülle von staaclichen Sanktionen insbesondere strafrechtlicher An 
auslöst. So reagieren die Behörden auf die Weigerung, an der Wehrerfassung und 
Musterung teilzunehmen. mit der zwangsweisen Vorführung des Wehrpflichtigen 
gemaß §§ 44 II WPflG oder der Verhängung eines Bußgeldes gemäß § 45 I Nr.-l 
bzw. § 45 I Nr. ra WPflG. Mit Bußgeldern wird auch die Nichtbeachrung der 

q. LI. Spi~gd v. 11. l. 19& I. S. 61. 

'5 [,ober Jie MOIive der To .. lve"".igcrer geben die von der Gruppe. Kollektiv., Sc,.,.ltlrcior WiderStand. 
her""ßegebcnen .Dokumente zum I):'idcr<l~nd gegen die Wehrpl1icht •• Koln 1979' Aufschluß. 
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Vorschriften über die Wehr- und Zivildienstüberwachung (§ 45 I Ne 2, 6 WPflG, 
§ 57 I Nr. I ZOG) sowie die Nichlinemphngnahme des Wehrpasses (§ 45 I Nr. Ib 
WPOG) geahndet. 
Weitaus härtere Maßnahmen zieht die Nichterfüllung der sich aus dem Wehrdienst­
verhältnis ergebenden Pflichten nach sich. Verweigerem, die der Einberufung nicht 
Folge leisten, droht lUch § 16 I Wehrmafgeserz (WStG) wegen Fahnenflucht eine 
Freiheitsstrale bis zu 5 Jahren, wobei eine wiederholte Bestrafung nicht ausge­
schlossen ist.'6 Bei der Erstverurteilung wird zumeist eine Freiheitsstrafe von 6 
Monat~ verhängt, die oftmals 2.ur Bewährung ausgeset2.t wird mit der Auflage, den 
Wehrdienst abzuleisten. Gegen (noch) nicht anerkannte Kriegsdienstverweigerer bei 
der Bundeswehr geht die Truppe mit den Mitteln des Disziplinarrechts vor. Die 
Weigerung, am Dienst teilzunehmen, wird als Dienstvergehen gemäß §§ I' I, 2} I 
Soldatengeseu (SG) i. V. m. §§ 7 1,18 I Wehrdisziplinarordnung (WDO) eingestuft 
und mir ausdrücklicher Billigung des BVerfG" auch wiederholt disziplinarisch 
geahndet, wobei im Regelfall Disziplinarrest zwischen 3 Tagen und 3 Wochen 
verhängt wird. 

Eine Fülle von juristischen Zwe.ifelsfragen, die in der Rechtsprechung z. T. höchst 
unterschiedliche Anrworten finden. wird durch die strafrechtliche Behandlung der 
Zivildiensrverweiguung von anerkannten Kriegsdienstverweigerern aufgeworfen. 
Gemäß § 53 I ZOG (Dienstflucht) wird die Weigerung, den Zivildienst z.u leiseen, 
mit FreiheitSSlrafe bis z.u S Jahren geahndet. Die nach den allgemeinen Regeln des 
5tGB bei Freiheitsstrafen unter 6 Monaten gemäß § 47 II StGB '1' bestehende 
Möglichkeit zur Verhängung einer Geldstrafe wird durch § S6 ZDG'i weitgehend 
beschränkt: 

.Begehr ein Dienstleiltender eine Strum nuh diesem Gesetz, so darf Geldstruc nach § 47 
Abs. 1 des Slrafge:serzbuehes 2ueh d21ln nicht verhängt werden, wenn b~ondere Umstände, 
die in der Tl! oder der Persönlienkeil des T;üers liegen, die Verhängung von FreiheitSstrafe zur 
Wahrung der Disrip!i/1 im Zivildienst gcbicren .• 

Im Rahmen der Verteidigung der modemen Zivildienstverweigerervor den Strafge­
richten spielen die vom BVenG entwickelten und von der Rechtsprechung der 
Oberlandesgerichte konkretisierten Grundsätze zur Problematik der Ersatzdienst­
verweigerung der Zeugen Jehovas eine entscheidende Rolle als potentielle Schranke 
gegenüber einer allzu ungehemmten Pänalisierung. 
Der Erste Senat des BVenG hatte bekanntlich. in einer Emscheidung vom 5· 3. 

16 Ocr Snndpunk, dC1 SV .. fG lU dieser Frage i .. nich, eindeutig. Wihrend der I. ~n .. ill .. iner 
En=heidung .ur mehrfachen DiuipLinub ... ufuog ..,>J'{endienstv.,....,.eigemd.r SolcU.en .ueh eine 
ur>J'rechlliehe wiederholte 5.tnktionierung füe veri ... ung<gemäß hidt (BVeriG~ .8, .64), Ln .us der 
Enucheidung du • . Senltc:s zur krimin>lrec.htlichen Er>t-Bescnfung (BVeriGE p, +0) ein gegen'eiliger 
Sundpunkt zu entnehmen. Der B.,.ch..,erdefiihter "me wiederhol, Gehor:wruverwc:igerung ~:1IIgen 
und w., d.,h..lb n.ch S .0 W$.G vcrun.eih ",ord.n. In der EnlScheioWlg des B VeriG heißt es, daß die 
Serogerich.e du Verhal,en des Betroffenen i.o W>irdigung der CTJUrhaI.cn und "in für aJJcmal getroUenen 
GC"'lssc~nlScheid"C\g enupr.chend dem Beschluß des SVerfG zur Mdltl.chb~.n.rung dee Z.ugen 
Jehov&.S %" Rtcht als einheitliche Tu :1IIg"""hen hi'ten. 
Zur SchUldlung von k.ri<J:sdicrmverweigemd.n Sold.,en bei der Bund.sw.hr vgl. den Erlaß vom Juli 
'97. (G 1- Hin .... is Nr. S/]4 (Fii S I I - Az. JI-.o-17-01». 

17 Zur Zulüsigkci, der .ini>chcn Disziplinarbc:s,u/ung vgl. BVeriGE .B, '4) ; zur Venu$\Inc.kon!ormi", 
der Mchrhchbt-stnlung vgl. SV.riGE 18, .6 • . 

'7' .Drohl J .. Ge« •• keine Geldu,.a/. an und kommt eine Fr<ihcicss<f"aI. von .""h. Mon ... n oder darilber 
nieh. in Selt,ehl. <0 verlüngt d .. G.richt <ine Gcldscroe, wenn nicht die Vuhingung einer 
Fr.ih.ilss,"l. noch Absaa I uneTJißlieh ist .-

18 Di= Voeschti/, is, in der frUher gd .. nd.n vench:irlte.n Fanung des ~ s6 ZDG vOm IS . 6. 1969 -
• H.gehl .in Dicll5tlci.undcr eine SrulCH nach di .... m Gesetz. '0 dan .uf GcldSlr>J'e n.eh § '4 ci .. 
Stnlge~'zbuches nichl erbnnc ",erd.n. - VOm BVerfG '97) (BVerfGE H- .61 = NJW 19", 797) ili 
vcrfzuung.konform be.ci.igt ,",orden. 
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1968" im Anschluß an eine frühere Entscheidung'·die Verfassungswidrigkeit von 
§ 5) I Ersatzdienstgesetz (heute § 53 r ZDG) vernein! und eine auf Art .... I GG 
gestützte "Ersatzdienstverweigerung aus Gewissensgriindenc mir der Erwägung 
abgelehnt, daß Art .... m GG die Wirkungen der Gewissensfreiheit im Bereich der 
Wehrpflicht abschließend regele. Gleichzeitig hatte er jedoch aus der Gewissensfrei­
heit als .wertentscheidende(r) Grundsatznorm höchsten verfassungsrechrlichen 
Ranges« ein ,.allgemeines Woh!wollensgebot gegenüber Gewissenstätem c abgelei­
tet, welcheJ insbesondere im Rahmen der Strafzumessung zu beachten sei. Schließ­
lich hatte die Entscheidung noch eingeräumt, daß in den Hllen. in denen die 
besondere innere Situation des ersatzdienstverweigemden Zeugen Jehovas zu einer 
Denkhahung und Bewußtseinslage führe. die ihm ein gesetzmäßiges Verhalten 
schlechtrun unmöglich mache, ein Freispruch in Frage kommen könne. In einer 
zwei Tage später ergangenen Entscheidung des Zweiten Senates wurde die Mehr­
fachbestrafung der Ersatzdienscverweigerung der Zeugen Jehovas wegen Verstoßes 
gegen das in Art. 103 III GG niedergelegte Verbot der Doppelbestrafung für 
verfassungswidrig erklärt mit der Begründung. daß dieselbe Tat i, S. v, Art. 103 m 
GG auch dann vorliege, wenn die wiederholte Niahtbefolgung einer Einberufung 
zum Ersatzdienst auf die ein für allemal getroffene und in Zukuntc wirkende 
Gewissensentscheidung des Täters zurückgehe (BVerfGE 2), 191 = NJW 1968. 

982). 
Entscheidende Voraussetzung für die Teilhabe der modernen Zivildiensrvcrweigerer 
an den Früchten des ~allgemeinen Wohlwollensgebotes für Gewissenstäterc ist 
freilich, daß diese von den Strafgerichten als Gewissenstäter anerbnnt werden, was 
angesichts der politisch gefarhten Inhalte und ZieiselZungen dieser Gruppe keine 
SelbsrvemändJichkeit ist.'·& Auf der Grundlage der Einstufung als Gewissenstätcr 
lassen sich dann auf verschiedenen Ebenen des Strafverfahrens insbesondere im 
Bereich der Strafzumessung die von der Rechtsprechung konzedierten Gewissenstä­
ter - Privilegien zugunsten des AngekJagten mobilisieren. Die konsequente Anwen­
dung dieser Grundsätze - wie sie beispielhaft der Beschluß des BayObLG v. 29. 2 . 

1980 (NJW 1980. 2414) demonstriert - hat z.unächSt zur Folge, daß das -hartnäckige 
Verharren. auf der Gewissensentscheidung nicht als strafschärfender sondem im 
Gegenteil als strafmildernder Gesichtspunkt zu berücksichtigen ist. Weiterhin 
vermag der Umstand, daß die Dienstflucht auf einer Gewissensentscheidung beruht, 
möglicherweise ein Gegengewicht gegenüber der im 1nteresse der Zivildienst­
Disziplin indizierten Pflicht zur Verhängung einer Freiheitsstrafe (§ 56 ZDG) zu 
bilden. 
Das Verbot der Mehrfachbestrafung kann sich in dreifacher Weise zugunsten des 
Täters auswirken. Neben dem Ausschluß einer erneuten Straffälligkeit entfaltet es 
gleichzeitig die Wirkung, daß die Strafaussetzung zur Bewährung nicht gemäß § 561 
StGB mit der Begründung abgelehnt werden kann, der Dienstpflichtige werde sich 
künftig nicht seraffrei führen ." Zusätzlich läßt sich unter Hinweis auf die fehlende 
präventive Funktion derartiger Maßnahmen verhindem, daß die Aussetzung der 

'9 BVufGE 1j, "7 = NJW 1968, 979. 
lO BV<rIGE '9. ')! = NJW '96S, ZI9S. 
101 Zul.,rz, gcbng dies im M.i '98, dem Zivildien!",.rweigeru GÖt1 Porle in einer von du Offcrulichkcil 

vidb.cht<tcn Berulunglverhandlung vor dem LG Hannover. die mit .einer Ven,".ilung tU ";ne, 
6mon,"'gen Freih.ilSso ... /e mit B.wiinfUng endete. Die slr1.frechtliche Anerkennung W GcwiH.nSliit<1 
bewirkte, d:..ß der Angekllgte der durch du ersunsu.(Izlichc Urteil vorprogr.mmiertC11 Doppdbw .. · 
lung elllgen.n konnte. Zur Prozeßberich,er:<l1IlUng vgl. insbe •. We<crkuncr Y. 6. f. '981. 

II SayObLG, Se-schl. v. ll. 9' '968-IS. }9S/68; OLGSchl ... wig Bc<chl. v. '7 .... 1968- R.R.g~.S{ Jl/68 . 
OLG Hamm NJW '970.68; Uneil v. 11. 4. 19n - , Ss S,/77. 
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Freiheitsstrafe zur Bewährung gemäß § 56c bzw. j6b 5tGB mit der Weisung oder 
Auflage zur Ableistung des Wehrdienstes verknüpft wird. [m Gegensatz zum OlG 
Hamburg (NJW 1969, 1780) sieht es jedenfalls das BayObLG (NJW 1980, 1,PS) als 
unzulässig an, -eine achtbare Gewissensenrscheidung durch die Androhung des 
Widerrufs der Strafaussetzung zur Bewährung für den FaU erneuter Zivildienstver­
weigerung zu brechen ... Schließlich läßt sich unter Berufung auf das. Wohlwollens­
gebol gegenüber GewissensLätern. mie dem OlG Hamm (NJW 1980. ~'P5) gegen 
eine 5tnfzumessungspruis argumentieren, die die Linge der zu verhängenden 
FreiheitssmJe an der Dauer des Zivildienstes auszurichten suche. Zu gurer letzt 
kann in -seltenen AusnahmefälJene unter dem Aspekt des übergesenlichen Schuld­
~usschließungsgrundes der Unzumutbarkeit ein Freispruch enielt werden, wenn 
der Nachweis gelinge, daß der Zivild.i.enstverweigerer aufgrund seiner Gewissens­
entscheidung in einen »unüberwindlichen psychischen Zwange (BVerfG NJW 
1968, 981) geralen sei, der ihm ein gesetzliches Verhalten innerlich schlechthin 
unmöglich mache. Nach Auffassung des OLG Hamm" ist die Berufung auf eine 
derartige innere Zwangssiruation mit der Einführung eines freiwilligen Dienstes für 
Zivildienstverweigerer aus Gewissensgründen gemäß § Isa ZOG im Jahre t969 
lediglich eingeschränkt jedoch niche prinzipiell ausgeschlossen worden. Auf dersel­
ben Ebene liegt der freilich wenig erfolgversprechende Versuch, mittels der 
Konstruktion eines unvermeidbaren Verbotsirrtums gemäß § 17 5eGB für einen 
Freispruch des Angeklagten zu plädieren. Als ebenso wenig aussichtsreich muß das 
Unternehmen erscheinen, über einen Vorlagebeschluß gemäß Art. 100 I GG eine 
erneute verfassungsnchterliche überprüfung der Verfassungskonformität des § 53 I 
ZDG herbeizuführen'l. 
Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen sowie die einzelnen unterinstanzlichen 
Urteilen zu entnehmende Unkennrnis der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur 
Ersatzdienslverweigerung aus Gewissensgründen schlagen sich in einer recht 
heeerogenen $Irafzumessungspraxis nieder. Diese ist zunächst dadurch gekenn­
zeichnet, daß in keinem der bislang bekannegewordenen Fälle die Verteidigung 
einen Freispruch oder auch nur die Verurteilung zu einer Geldstrafe erreichen 
konnte. Das Strafmaß bg zumeist zwischen 4 und 8 Monaten Freiheitsstrafe. 
Teilweise wurden die Freiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt, im Regelfall 
verbunden mit der Auflage, den Zivildienst zu leisten. Teilweise wurde die 
Bewährung unter Berufung auf die zu erwartende Rückfälligkeit des Zivildienstver­
weigerers oder aber die Notwendigkeit .. der Verteidigung der Rechtsordnung« 
gemäß § 56 I StGB versagt. 

J. Die KriegsdienstVerweigerung von Frauen 

Ausgelöst von Planspielen, die der Bundeswehr aufgrund der geburtenschwachen 
Jmrgänge miuelfristig drohende personelle Auszehrung durch die Heranziehung 
von weiblichen Wehrpflichtigen zu kompc:nsieren, wird in Kreisen der Frauenbewe­
gung schon seit einiger Zeit die Möglichkeit und Notwendigkeit emer weiblichen 
Kriegsdienstverweigerung erörtert." In zunehmendem Maße mündet diese Diskus­
sion in öHenrlich gemachte VerweigerungserkJärungen, insbesondere von Schwe­
srernhelferinnen ein. Bezugspunkt dieser Verweigerung ist die in Art. r 2a IV GG 

" Urteil v. 11. ~. 1977 - J $.< 8'/77. 
') VgL du ,~~n >.itiene Ucuil d •• OlG Hamm. mit dem ein diesbezüglicher. eing.hend begriinderer 

VC"1"!uch zunJäg .... ieun wurde. 1. Vg). E.·M. Epple. Vorsorgliche Kri.gsdi.l\$tverwcigeNllg bC~ler Zi~ili ... innen. in : Aotimilituismu.­
infomution Nr. 11l9QI. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1981-3-255 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 08:36:17. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1981-3-255


für den Verteidigungsfall vorgesehene Heranziehung von Frauen zu _zivilen 
Diensrleistungen im zivilen SanitätS- und Heilwesen sowie in der ortsfesten 
militärischen Lazarettorganisation- sowie die durch das Arbeitssicherstellungsge­
setz auf der Grundlage des Art. I2a VI eröffnete Möglichkeit zur Dienstverpflich­
tung von Frauen. Die Argumentation der weiblichen Kriegsdiensrverweigerer 
gründet im wesentlichen auf ähnlichen überlegungen wie die ihrer männlichen 
Totalverweigerer-Kollegen. Gegen die übernahme der Dienstverpflichtungen 
gemäß Art. ua IV. VI GG führen sie dabei insbesondere die Einbettung der zivilen 
Verteidigungsplanung in die Kriegsplanung sowie die kriegsun!erstützende Funk­
tion weiblicher Dienstleistungen im Rahmen des Sanitätswesens ins Feld. 
Ins Bewußtsein der OHentlichkeit sind die weiblichen Kriegsdiensrverweigerer 
insbesondere durch eine Reihe von kollektiven Verweigerungsaktionen getreten. So 
nahm eine Gruppe von 40 Nümbergerinnen den .15. JahreStag der Bundeswehr am 
11. 11. 1980 zum Maß. um gegenüber dem örtlichen Amt für Zivilschutz ihre 
Kriegsdienstverweigerung gemeinsam zu erklären und über den Weg der Pressein­
formation weitere t:"rauen zur Verweigerung ihrer Einplanung in Kriegsdienste 
(nichtmilicirischer Art) zu ermutigen.'! Bundesweite Beachtung fand auch die 
Kriegsdienstverweigerung einer Schwesternschülerin der Johanniter- UruallhiUe, die 
in einem ihr vorgelegten Formular unter der Rubrik -Ersatzwunsch- die Option 
.. Sanitätsdienst Bundeswehr~ durchgestrichen und durch die Erklärung der Verwei­
gerung des KriegsdienStes ersetzt hane.'6 Der betroffenen Schwesrernhelferin war 
zunächst unter Hinweis darauf, daß die Lehrgangskosten von der Bundesregierung 
getragen würden. die weitere Ausbildung zur Schwesternhelferin verwehrt worden. 
Die Androhung gerichtücher Schritte hatte dann bewirkt, daß sie schließlich ihre 
Ausbildung fonsetzen konnte. 
Die juristische Literatur SpriclH - soweit sie sich zu diesem Problem überhaupt 
äußert - Frauen die Berufung auf das Grundrecht der Kriegsdiensrverweigerung mit 
der wohl kaum zu widerlegenden Begründung ab. daß Art. 4 III GG lediglich zur 
Verweigerung von unm.inelbar militärischen Dienstleistungen berechtige." 

4. Zum gegenwärtigen Stand und zur Vorgeschichte deT Reformbemühungen 7IJIch 
dem Urteil des BVerfG 

Mit der Entscheidung des BVerlG vom 13.4. 1978 wurde nicht nur das Verdikt 
gegen die Wehrdiensmovelle der sozial-liberalen Koalition ausgesprochen, sondern 
gleichzeitig auch der Rahmen für neue Reforminitiativen abgesteckt. In seinen 
Hinweisen für eine zukünftige Neuregelung hatte das BVerfG dem Gesetzgeber 
prinzipiell die freie Wahl zugesunden, auf welche Weise er ausschtießen wolle. daß 
der .. wehrpflichtige Bürger den Wehrdienst nach Belieben verweigem- könne. Dies 
könne zum einen wie bisher durch ein (modifiziertes) fönnJiches Anerkennungsver. 
fahren geschehen; zum anderen sei jedoch unter gewissen Voraussetzungen ein 
erschwerter Ersatzdienst als alleinige Probe auf die GewissensentScheidung mög­
lich. Die Anforderungen. denen die Organisacion des Zivildienstes zum Zeitpunkt 
der WehrdienstnoveUe nicht entsprochen habe, waren vom Verfassungsgericht in 
Form einer Reihe von -Empfehlungen .. konkretisiert worden. Neben der Anglei-

1\ VgL Di~ NC"Uc V. 11. 11. 1~80. 
16 Vgl. Fl'2nkfuncr Rundsch~u y. 6. 10. 1980 u. Z.EIT y. j I. 10. 1980. 

17 F. W. Stidler, Frauen ~u den W,Jfcn), München '978. 
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chung an militärische Lebensformen in~be~ondere in Gestalt der Kasernierung der 
Zivildienstleistenden wurde die Schaffung eines Zivildienstplatz-Angebotes für alle 
Kriegsdienstverweigerer sowie eine drastische Verlängerung des Zivildienstes ange­
regt . In diesem Zusammenhang wurde gleichzeitig dem Geserzgeber im Wege der 
geborenen großzügigen Auslegung von Art. IH II S. 2 GG - ,.Die Dauer des 
Ersarzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen~ - die Blankovoll­
macht erteilt, den Zivildienst unter Ausschöpfung der theoretischen Höchstdauer 
des Friedenswehrdienstes (15 Monate Grundwehrdienst + 9 Monate Wehrübun­
gen) bis auf .l.4 Monate auszudehnen. Die taHiichliche zeitliche Inanspruchnahme 
der Wehrpflichtigen durch Wehrübungen, die für Mannschaften der Reserve 31J-z 
Tage beträgt", wurde dabei geflissentlich ignoriert. 
Neben der inhaltlichen Fesclegung der geseezgeberischen Gestaltungslreiheit pro­
grammierte das Urteil faktisch eine Allparteienlösung vor. Dieser Zwang zum 
Allparteienkompromiß gründet im wesentlichen auf den verfassungsgerichtlichen 
FestStellungen ZUr Frage der ZuS[immungspflicht des Bundesrares. Damit war jede 
Neuregelung mie substantiellen Änderungen, bei der insbesondere die Gewissens­
prüfung abgeschafft wird, vom Einverständnis der CDU/CSU abhängig. Theore­
tisch denkbare Lösungen, die ohne eine derartige Zustimmung des Bundesrates ins 
Auge gefaßt werden, sehen sich der Gefahr ausgeserzt, bei einer erneuten Verfas­
sungsklage der CDU/CSU aus materielleIl Gründen wegen zu geringer Prüfungsan­
forderungen als verfassungswidrig verworfen zu werden. Angesichts dieses nicht 
geringen Risikos eines erneuten Scheiterns vor dem BVerfG hatte die sozial-liberale 
Koalition einen erneuten gesetzgeberischen Alleingang nicht ernsthaft in Erwägung 
gezogen, sondern nur versucht, zu einer einvernehmlichen gesetzlichen Neurege­
lung des KriegsdienstverweigerungsrechtS zu gelangen. In die interfraktionellen 
Verhandlungen ging man mit der Konzeption, entSprechend der Empfehlung des 
BVerfG bei gleichzeitigem Verzicht auf ein Anerkennungsverfahren den Zivildienst 
als ausschließlichen Test der GewissensentSebeidung zu einer längeren und lästige­
ren Alternative auszubauen. So sahen die Pläne von SPD und FDP neben dem 
Ausbau des Zivildienstes auf 60000 Plätze eine Diensrz.eit von 18 Monaten vor, die 
in Not< und Krisenfillen auf 24 Monate ausgedehnt werden sollte. Weiterhin waren 
im verstärkten Umfang der heimaderne Einsatz "Sowie die Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften vorgesehen. Die CDU/CSU hingegen favorisierte wei­
terhin ein modifiziertes Anerkennungsverfahren. 
Nach eingehenden interfraktionellen Beratungen hatte man sich schließlich im Mai 
1979 auf eine Vorbge geeinigt, die ein neues modifiziertes Anerkennungsverfahren 
mit der EntScheidung nach Aktenlage als Regel sowie in Zweifelsfällen eine 
zusärzüche mündliche Anhörung des Antragstellers vorsah. Diesem Allparteien­
kompromiß entzog jedoch die CSU wenige Tage vor der geplanten Beratung im 
Bundestag die Grundlage. Die CSU besland nunmehr darauf, den Zivildienst auf 18 
Monate zu verlängern; die Anerkennung ohne mündliche Anhörung wollte sie auf 
Ausnahmefälle beschränkt wissen. Die Unionsparteien und die SPD/FDP-Koalicion 
hatten daraufhin getrennre Entwürfe eines Gesetzes zur Neuordnung des Rechtes 
der Kriegsdienstverweigerung und des Zivildienstes (BT-Drs. 8/3°19 und 8/3020) in 
den Bundestag eingebracht. Während SPD und FDP nunmehr den ursprünglichen 
Allparteien-Entwurf als eigene Fraktionsvorlage präsentierten und die Dauer des 
Zivildienstes bei 16 Monaten belassen wollten, sah der CDU/CSU-Enrwurf einen 
I Smonatigen Zivildiensr sowie die Durchführung des mündlichen Pcüfungsverf:th-

>8 LI. M;ueilung d~ Vcocidigung.mini .. eriums Ul die in .. .-lr1k,ioncU. Arbcittgruppc ZUT Awubeirung 
';nc. KDVNG. zi •. n. Hälse)' •• (FDPl. BT-PTo •. v. '7. 6. '979, S. I )oS6. 
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rens als RegeJfalJ vor. Als gemeinsame Bestimmungen enrruelten die Vorlagen die 
Schaffung neuer Ausschüsse für Kriegsdienstverweigerer, die bei den MicteJbehör­
den der allgemeinen inneren Verwaltung der Länder eingerichtet werden sollten. Bei 
gleichzeitigem Wegfall des Widerspruchsverfahrens soHte der Verweigerungsantug 
aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung de~ Verwahungsgerichts erhalten. 
Außerdem waren zahlreiche Änderungen des ZDG ins Auge gelaßt, die 1uf die 
Umgestaltung des Zivildienstes in Richtung auf eine .lästige Alternative« hinauslie­
fen. 
Die Ausschußberatungen führten erwarrungsgemäß zu keiner Annäherung zwi­
schen Koalition und Opposition. So verabschiedete der federführende Ausschuß für 
Arbeit und 50zialordnung schließlich am 21. 5. (980 eine Geserzesvorlage, (BT-Drs. 
8/'122) die in ihren zentralen Punkten auf dem Koalitionsentwurf vom 16. 5· '979 
beruhre. zu·gleich aber auch einige z. T. nicht unwesentliche Änderungen enthielt. 
50 hatte man angesichts des Umstandes, d:tß die Bundesländer sich nicht bereit 
erklärt hanen. die Durchführung des Anerkennungsverfahrens zu übernehmen, den 
übergang der Zuständigkeit vom Bundesverteidigungsministerium auf das Ministe­
rium für Arheit und Sozialordnung vorgesehen. In dessen Geschältsbereich sollten 
heim Bundesamt rur den Zivildienst neue Ausschüsse für Kriegsdienstverweigerung 
errichtet werden. Auch ein Teil der in der öffentlichen Anhörung vom ,6. !. 1980" 
ethobenen Einwände fand in der Beschlußempfehlung des Ausschusses Berücksich­
tigung. So soUte zum einen das Widerspruchsverfahren beibehalten, zum anderen 
den gegen den Umfang der Beweiserhebungskomperenz der Ausschüsse gerichteten 
Bedenken Rechnung getragen werden. Ferner sah man sich veranlaßt. von der 
Einführung des durch die höchstrichterliche Rechtsprechung entwickelten Aner4 

kennungskriteriums der -Unausweichlichkeir der Gewissensentscheidung., mit der 
die Betonung der Zwangskomponente des GewissensbegriHes gesealich verankert 
worden wäre, Abstand zu nehmen. Im Bereich des Zivildienstes schließlich sollte 
der Vorrang des sozialen Bereiches erhalten und auf die Einrichtung des sogenann­
ten .. überregionalen Ausgleichsc verzichtet werden. Die Neuregelung des Anerken­
nungsverfahrens. die allenfalls minimale Erleichterungen für die Kriegsdienstver­
weigerer gebracht härte, wurde überkompensiert durch eine Reihe VOn Änderungen 
des ZDG, die allesamt die . Tendenz zur Gestaltung des Zivildiensres als lästige 
Alternative verkörperten. Neben der durch die inzwischen erhöhte Kapazit:it des 
Zivildienstes garantierten Herartziehung aller verfügbaren kriegsdienstverweigerer 
zum Zivildienst waren dabei als weitere einschlägige Maßnahmen zu nennen: 
- die Ausweitung der Einsatzbereiche im Zivildienst auf das arbeitsdienstähnliche 

Assoziationen weckende Feld der »landschaftspflege. (§ 4 I (I) ZDG - E) 
- der Wegfall der Einverscändniserklärung der ZivildienststeIlen bezüglich der 

Person des einzuberufenden Zivildiensdeisrenden 
- sowie die Streichung der in § '9 III S. 1 ZDG verankerten Regelung, wonach 

,.Anregungen« des zukünftigen Zivildienstleistenden bei der Auswahl der Zivil­
dienststeIle berücksichtigt werden konnten. 

Nach einer für die Neubildung der Prüfungsgremien vorgesehene.n übergangszeit 
sollte die Novelle am I. 7. 198t in Kraft treten . Zu einer Realisierung dieses 
Vorhabens kam es freilich nicht mehr. Nach kurzfristig anberaumten, erfolglos 

verlaufenden interfraktionellen Bemühungen. in letzter Minute doch noch einen 
auch rur die Unionsmehrheit im Bundesrat annehmbaren Kompromiß zu finden, 
stand der SPD/FDP-En[WUrf in der Fassung des Ausschusses für Arbeit und 
Sozialordnung am 3. 7· 1980 zur abschließenden Beratung auf der Tagesordnung des 

19 79. Sitzung d ... Auss<:hus'~s für Arb.i,- und SouaJo,dnllng v. J6. I . '980, Protokoll. 
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Bundestages. Bereits vor der emscheidenden Abstimmung hanen die SPD­
Abgeordneten Lutz und Immer angekündigt, Jaß sie den Entwurf, der wegen der 
Zustim mungspflicht des Bundesrates ohnehin nur mit weiteren inhaltlichen Zuge­

ständnissen an die CDU/CSU häne in Kraft treten können, aufgrund ihrer 
generellen Ablehnung einer Gewissensprüfung ihre Zustimmung versagen würden. 
Nach dieser Vorankündigung konnte es nicht mehr allzusehr überraschen, daß eine 
11 köpfige oppositionelle Gruppe von sozial-demokrltischen Abgeordneten vereint 
mit der CDU/CSU-Fraktion die Koalitionsvorlage zu Fall brachte. Auch die 
CDU/CSU konnte erwartungsgemäß für ihren Alrem3tiventwurf, der die mündli­
che Prüfung als Regelfall. den Verbleib der Verfahren bei den Wehrersatzbehörden 
sowie als Kompromiß eine Zivildienstdauer von J 7 Monaten vorsah, keine Mehrheit 
im Bundestag finden. Da.mit waren auch die Bemühungen des 8. deutschen 
Bundestages um eine Reform des Rechtes der Kriegsdienstverweigerung und des 
Zivildienstes endgültig gescheiten. 

5. Neue Re!ormpeTspektiven im 9. Bundestag 

Zwar wurde schon wenig später von Vertretem der Koalitionsparteien für die 
nächste Legislaturperiode ein auch von Verteidigungsminister Ape! unterstützter 
erneuter Reformanlauf angekündigt mit dem Ziel, um den Preis einer Verlängerung 
des Zivildienstes eine vo!lständige Abschaffung der Gewissensprüfung zu erreichen. 
Nach einer längeren Pause, in der das Thema der Reform des Anerkennungsverfah­
rens weitgehend aus der öffentlichen Diskussion verschwunden war, zeichnete sich 
dann Ende Februar 198 r eine überraschende Annäherung lwischen Regierung und 
Opposition ab. So signalisierte der CDU-Abgeordnete Weiskirch die prinzipielle 
Bereitschaft seiner Fraktion, in Abkehr von der bisherigen Position einer Abschaf­
fung der Gewissensprüfung unter der Voraussetzung zuzustimmen, daß der 
Zivildienst erheblich verlangert werde. Jo Der Bundesbeauftragte für den Zivildienst 
(Iven, SPD) äußerre in diesem Zusammenhang, daß in den einzelnen Fraktionen 

eine Ausdehnung auf 18-20 Monate erörtert würdeY Die gepLmte Verlängerung der 
Dienstzeir soll nach Angaben von Iven ergänzt werden durch Erschwerungen des 
Zivildienstes, wobei insbesondere an die versrärkte heimatfeme Umerbringung der 
Zivildienstleistenden sowie die weitere Reduzierung von »reinen Bürotätigkeiten" 
oder vergleichbaren Dienstleistungen gedacht ist.!' 
Weiterhin ist in der politisch-verfassungsrechtlichen Diskussion ein Vorschlag der 
Gustav-Heinemann-Initiarive vom 16.5. 1980. Dieser sieht die Einführung eines 
Anerkennungsverfahrens vor, in dem der Staat, ausgehend von der prinzipiellen 
Vermutung für die Glaubwürdigkeit des Bürgers, lediglich die Abgabe einer 
förmlichen Erklärung über die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen 
verlangt. Im Falle der begründeten AnnJ.hme einer migbräuchlichen Berufung auf 
Ar!. 4- IJI GG soll ein Prüfungsverfahren durch die bisherigen Gremien bei den 

)0 vßI. FrOUlk{un<r RunJ",h,u v. '7· 1. '98,. 
) 1 Ebc:nJ •. 
J' Ocr m.ß~eblich z",ischen lv~n und Wei.kir<h .bgenimm<c Vomo6 f.nd freilich h.i d.r FDP 

,blehnende R<sonanz. So bezeichnete die Vorsitzende der Arbci"gruppe .Krieg.dien .. ."e ..... eigcrung'· 
r...:h,. in d.r fDP.ßund."'g,{tak,ion, FflU Adam-SCh .... elur im Prc-sscdicn5' ihrer P,".i die 
V.rl.ngerung J .. Zi"ildien5les .ul 'o-q Mon>t~ ,]$ .un,umu,b.t~ V<tschleeh,erung d .. dcn.ei,igen 
rechdi,hen Si,u.,ion .• Auf ",enig Gegenliebe "icßen die Refonnpünc auch bci den Jung,ozi~i$tcn und 
JungJemokrt«n. die in der "om Verfassung,gericht .1. völlig unbedenklich .ngesehenen Vcrl,ngerung 
des Z;"ildien$~' cin~ Ver«oß gegen Ar<. 'U tI GG erblicken. 
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Wehrersatzbehörden durchgeführt werden, in dem dell Staat die Be~'eislast für die 
unzulässige Inanspruchnahme des Grundrechts trifft. 
Mitglieder des BundesvorSC3.ndes Jer Jungsozialisten. die in der Umkehrung der 

Beweislase wohl niche zu Unrecht die Möglichkeit einer extensiven -neuen Gesin­

nungsschnüffelei. angelegt sehen, haben einen weiteren Lösungsvorschlag unter­
breitet. der sich in seinen Grundzügen nicht allzusehr von den Vorstellungen der 
GU$tav-Heinemann-Initiative unterscheidet. Als Elemente einer konkreten Neure­
ge/ung werden vorgeschhgen:)) 

- Der Verweigerer stellt einen begründeten Antrag beim Kreiswehrersatzamt. 
Dieser Antrag hat für alle Antragsteller, die noch nicht zur Bundeswehr 
eingezogen sind, aufschiebende Wirkung. 

- Binnen 4 Wochen kann der Leiter des Kreiswehrersatzamtes schriftlichen 
Einspruch gegen den Antrag bei Prüfungskammern einlegen, die im Bereich des 

Justiz- oder Arbeitsministeriums gebildet werden. 

- Die rrüfungskammem prüfen vorrangig nach Aktenlage allein, ob der Anmg· 
steUer aus Grunden verweigert, 8ie nicht Gewissensgründe sind. Stellen sie eine 
Verweigerung aus Nicht-Gewissensgründen fest, so ist dem Einspruch des 
Kreiswehrersatzamtes stattzugeben. 

- Gegen Entscheidungen der Prüfungskammern kann sowohl vom Antragsteller als 
auch vom Kreiswehrersaczamt beim Vecw.1ltungsgericht Klage eingelegt werden. 

Oie bisherige zweite Verwaltungsinstanz entfallt. 
- Die bisherige Dauer des Zivildienstes von t6 Monaten bleibt bestehen . 

Als Achillesferse des Vorschlages muß die im freien Ennessen der Kreiswehrersatz­

ämter stehende Einspruchsmöglichkeit angesehen werden. die diesen das geeignete 
Minel in die Hand gibt, die BedarfsvorsceUungen der Bundeswehr gegenüber einer 
unerwünscht hohen Zahl von AntragStellern geltend zu machen. wobei die Hand­

habung der BehördenleiterkJage im gellenden Anerkennungsverfahren derartigen 

Befürchtungen zusätzliche Nahrung gibt. Zudem würde die Verlagerung der 

Prüfllngskompeteoz auf d:ls JuStiz- oder Arbeitsministerium dazu führen, daß eine 
solche Regelung gemäß Art. 87b II GG der Zustimmung des Bundesrates bedürf­
te. 

In Anbetracht der vielfältigen mit einer Neuregelung verbundenen politisch· 

verfassungsrechtlichen Probleme ist freilich mit einer baldigen Neuregelung nicht 

zu rechnen. Angesichts der zur Debatte stehenden Reformvorschl:ige ste!!t - so 
paradox dies auch klingen mag - die Beibehalcung des StatuS quo ohnehin nicht die 
sdilechceste aller denkbaren Lösungen uar. 

)) Abg~dr. in I' .. nkfuo<r Rund,eh.u v. }o. }. 198 I, S. '7· 
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